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W 12/90 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die Aninelderin hat am 1. November 1989 beim Europäischen 

Patentamt die internationale Anineldung PCT/EP89/01307 

eingereicht. 

II. 	In einer Aufforderung geinàB Artikel 17(3) (a) PCT zur 

Zahiung einer zusãtzlichen Recherchengebuhr vom 

21. Februar 1990 hat die als internationale Recherchen-

behörde (IRB) tätige Zweigstelle des Europãischen 

Patentamts in Den Haag der Anmelderin mitgeteilt, daB die 

internationale Anineldung dem Erfordernis der 

Einheitlichkeit nicht entspreche. Zur Begrundung wurde 

sinngemäB angeführt, daB die ursprüngliche aligemeine 

erfinderische Idee gegenUber dem Stand der Technik nach 

der DE-A-3 619 793 nicht neu oder zumindest nicht 

erfinderisch und somit nicht mehr zulässig sei. Eine 

Untersuchung dahingehend, ob die Gegenstände der Ansprüche 

anderweitig technisch zusainmenhängen oder zusammenwirken, 

habe die Neueinordnung der Ansprüche in die folgenden zwei 

Sachverhalte ergeben, von denen jeder eine unter- 

schjed].jche erfinderische Idee verwirkliche, nämlich 

eine hydraulisch betàtigte Rückstelleinheit zwischen 

Bremskraftverstãrker und Bremspeda] nach den 

Patenanspruchen 1, 2, 8-13, 15, 16, und 

eine pneumatisch beaufschlagte Rückstellwand im 

Breinskraftverstärkergehäuse (an der Hauptbrems-

zylinderseite) in den Patenansprüchen 3-7, 14, 17-25. 

III. 	Die Anmelderin hat am 21. Mãrz 1990 Widerspruch nach 

Regel 40.2 C) PCT eingelegt und hat rechtzeitig die 

zusätzliche Recherchengebühr entrichtet. Zur Begründung 

des Widerspruchs führt sie aus, die Aufforderung der IRB 
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sei nicht ausreichend begründet, denn in der Entscheidung 

W08/87 der technischen Beschwerdekammer 3.2.2 voin 

14. Dezenther 1987 sei ausgeführt, daS die bloBe Aufzählung 

der Erfindungen und die Feststellung, daB diese keine 

erfinderische Einheit mehr bilden, nicht die Erfordernisse 
der Regel 40.1 PCT erfülle. 

Entscheidungsgrunde 

Der Widerspruch 1st zulässig. Die zusâtzliche Recherchen-

gebühr ist im Sinne von Artikel 17(3) a) PCT fristgerecht 

entrichtet worden. Ferner entspricht der Widerspruch in 

forinaler Hinsicht den Erfordernissen der Regel 40.2 C) 
PCT. 

Nach stàndiger Rechtssprechung der Beschwerdekanunern des 

EPA (vgl. W04/85 AB1. EPA 1987, 63 und W08/87 AB1. EPA 

1989, 123) 1st die Begründung einer Aufforderung nach 

Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT eine wesentliche 

Voraussetzung für deren Rechtswirksainkeit. Dabei wird es 

in einfachen Fallen als ausreichend erachtet, daB zur 

Begründung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstände der 

Anineldung lediglich aufgezãhlt werden, sofern aus der 

Aufzãhlung ohne weiteres ersichtlich ist, daB in der 

Anmeldung nicht eine einzige ailgeineine erfinderische Idee 
verwirklicht 1st. 

2.1 	Im vorliegenden Fall sind in der Begründung der IRB nicht 

nur die als nicht einheitlich bewerteten Gegenstände 

aufgezâhlt, sondern es sind auch Ausfuhrungen gemacht, 

daB und warum tidie ursprüngliche einzige aligeineine 

erfinderische Idee" nicht mehr zulãssig sei. Dabei wird 

die Neuheit oder zuinindest die erfinderische Tãtigkeit 

unter Hinweis auf die DE-A-3 619 793 in Frage gestelit. 
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3 	 W 12/90 

Weiterhin nerint die der Zahlungsaufforderung als Anlage 
beigefügte und somit als Bestandteil der Begründung zu 
wertende "Mitteilung über das Ergebnis der Internationalen 
Teilrecherche" einige Textstellen sowie die Figur 1 der 
u. a. zurn Anspruch 1 zitierten DE-A-3 619 793. Aus den 
Unterlagen der internationalen Anmeldung, insbesondere dem 
Anspruch 1 in Verbindung mit der Aufgabenstellung auf 
Seite 3, 2. Absatz der Beschreibung und den beiden in 
den Figuren 1 bzw. 3 bis 5 definierten LOsungsniöglich-
keiten sowie den zitierten Textstellen der DE-A-3 619 793 
1st ohne weiteres erkennbar, daB die ursprüngliche einzige 
aligemeine erfinderische Idee offensichtlich in der 
prinzipiellen Anordnung einer bei Bremsschlupfregelung 
wirksainen, d. h. vom Drehverhalten der gebreinsten Räder 
abhàngigen, druckbeaufschiagten Rücksteiivorrichtung für 
das Bremspedal bestehen solite und somit im wesentlichen 
vom Inhalt des Anspruchs 1 der internationalen Anmeidung 
uinfaBt 1st. 

	

2.2 	Nach Auffassung der Kainmer ist aus der Begründung der IRB 
hinreichend erkennbar, daB und waruin diese ailgemeine 
erfinderische Idee keinen Bestand haben soil und daB die 
AnsprUche nach tJberprufung ihres technischen Zusainmenhangs 
in die beiden im vorstehenden Abschnitt II genannten 
Anspruchsgruppen a) und b) zerfallen und als unter sich 
uneinheitlich und nicht auf einer einzigen ailgeineinen 
erfinderischen Idee beruhend angesehen werden. 

Es wird also erkennbar eine Uneinheitlichkeit "a 
posteriori" beanstandet, wobei nach Wegfali der 
verineintlichen ursprüngl ichen aligemeinen erfinderischen 
Idee der einheitliche Zusammenhang der in der abhängigen 
Ansprücheri enthaltenen Fortbildungen neu zu prüfen ist. 

	

2.3 	Das Ergebnis dieser Prüfung, nãmlich die Nichterfüllung 
des Erfordernisses der Einheitlichkeit der zwei Anspruchs- 
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gruppen (a) und (b), wurde in der Zahlungsaufforderung 
einerseits durch die Gruppierung der Ansprüche und 
andererseits durch die Beschreibung der für die 
Anspruchsgruppe a) bzw. b) verbindlichen räuinlichen 
Anordnung der Rückstelleinheit bzw. der Rückstellwand 
zwischen Bremskraftverstârker und Bremspedal im Fall a) 
bzw. im Breinskraftverstärkergehãuse im Fall b) 
mitgeteilt. 

Nach Auffassung der Kanuner (vergleiche die folgenden 
Abschnitte 3 und 3.1) 1st aus dieser Gruppierung der 
Ansprüche und aus der Beschreibung der für jede Anspruchs-
gruppe jeweils verbindlichen Bauforin ohne weiteres erkenn-
bar, daB diese Bauformen auch nicht in einer gemeinsamen 
aligemeinen erfinderischen Idee zusainmenfaBbar sind. 

	

2.4 	Unter diesen Umstãnden kann die in der Zahlungsauf- 
forderung enthaltene, an sich knappe Begründung un Sinne 
von Regel 40.1 PCT als ausreichend für die Feststellung, 
daB die Anmeldung nicht dem Erfordernis der Einheitlich-
keit entspreche, angesehen werden. 

	

3. 	Aus der in der Begründung der IRB genannten DE-A-3 619 793 
(vgl. in Figur 1 insbesondere das Bèzugszeichen 8.1) ist 
die prinzipielle Verwendung einer am Bremspedalkolben 
angekoppelten, auf ihrer pedalfernen Seite von einem vom 
Drehverhalten der gebreinsten Rãder abhãngigen Druck 
beaufschlagten Rückstellwand gemâB Anspruch 1 der inter-
nationalen Anineldung bekannt. Diese den Ansprüchen 1 bis 
25 geineinsame allgemeine Idee hat soniit keinen Bestand. 

Die in den Anspruchsgruppen a) und b) aufgelisteten 
Ansprüche (vgl. den vorstehenden Punkt II) betreffen 
Ausführungen der Rückstelleinheit bzw. Rückstellwand, die 
rãumlich an verschiedenen Stellen der aus Bremspedal, 
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Brernskraftverstãrker und Hauptbrernszylinder bestehenden 
Servoeinrichtung eingefügt sind. 

Nach Wegfall der vorgenannten (vgl. den Punkt 2.1) 
vermeintlichen einzigen aligemeinen erfinderischen Idee 
hat die Kammer weiterhin geprüft, ob diese beiden 
Ausführungen noch über eine weitere "einzige aligemeine 
erfinderische Idee" (Regel 13.1 PCT) verbunden sind. 

Nachdern die Anmelderin hierzu nichts vorgetragen hat und 
es sich bei den beiden Ausführungen urn konstruktiv 
voneinander unabhängige und selbständige Bauformen eines 
als bekannt nachgewiesenen Rückstellsysterns handelt, ist 
für die Kainrner keine weitere aligemeine erfinderische Idee 
geiuäB Regel 13.1 PCT erkennbar. 

3.1 	In der grundlegenden, noch nicht publizierten Entscheidung 
der GroSen Beschwerdekainrner G1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe 
auch die Stellungnahme der GroSen Beschwerdekainrner G2/89 
vorn gleichen Datum) ist ausgeführt worden, daB das EPA in 
seiner Funktion als IRB nach Artikel 17(3) (a) PCT auch 
weitere Recherchengebuhren verlangen kann, wenn der 
Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" fehit und es 
sich dabei urn einen klaren Fall handelt. 

Nach Auffassung der Kainmer handelt es sich hier urn solch 
einen kiaren Fall, denn die Uneinheitlichkeit der beiden 
aus den Anspruchsgruppen ersichtlichen Konzepte ist nach 
Wegfall der ursprünglichen ailgerneinen erfinderischen Idee 
offensichtl ich. 

3.2 	Es liegen somit zwei Gegenstãnde vor, von denen jeder eine 
unterschiedliche, rnôglicherweise erfinderische Idee 
verwirki icht. 
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3.3 	Die Aufforderung der IRB zur Zahiung einer zusãtzlichen 

Recherchengebuhr ist somit zu Recht ergangen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Der Widerspruch gemäS Regel 40.2 (c) PCT wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

Pig. 

S. Fabiani 

fool 


